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schen Vertretungen ihres Staates, wo auch immer sie angesiedelt sind, alle geeigneten Mit-
tel einsetzen können, 

 besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsula-
rischen Vertretungen und Vertreter, 

 unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, 
unbeschadet dieser Vorrechte und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Empfangsstaats zu achten, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und konsularische Räumlichkeiten 
nicht in einer Weise benutzt werden dürfen, die mit den Aufgaben der diplomatischen oder 
konsularischen Vertretungen unvereinbar ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Staaten die Pflicht haben, rasch alle ge-
eigneten und nach dem Völkerrecht erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der diplomati-
schen und konsularischen Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und Vertreter 
bei internationalen zwischenstaatlichen Organisationen und der Bediensteten dieser Orga-
nisationen zu ergreifen, auch Maßnahmen präventiver Art, und die Täter vor Gericht zu 
bringen, 

 unter Begrüßung der diesbezüglichen Maßnahmen, welche die Staaten gemäß ihren 
internationalen Verpflichtungen bereits ergriffen haben, 

 in der Überzeugung, dass die Rolle der Vereinten Nationen, zu der auch die mit Re-
solution 35/168 der Generalversammlung vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in 
späteren Versammlungsresolutionen weiter ausgeführten Berichtsverfahren gehören, wich-
tig ist für die Förderung der Bemühungen um die Verbesserung des Schutzes und der Si-
cherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs1; 

 2. verurteilt entschieden die Gewalthandlungen gegen diplomatische und konsu-
larische Vertretungen und Vertreter sowie gegen Vertretungen und Vertreter bei internatio-
nalen zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Bedienstete dieser Organisationen 
und betont, dass es für solche Handlungen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

 3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle anwendbaren Grundsätze und Re-
geln des Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen Beziehungen genau zu 
beachten, anzuwenden und durchzusetzen, auch während eines bewaffneten Konflikts, und 
entsprechend ihren internationalen Verpflichtungen insbesondere den Schutz und die Si-
cherheit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter und Bediensteten zu gewährleis-
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die zu ergreifen sind oder bereits ergriffen wurden, um den Schutz und die Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter sowie der Vertretungen und 
Vertreter mit diplomatischem Status bei internationalen zwischenstaatlichen Organisatio-
nen zu verbessern; 

 13. ersucht 
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